
Elternbrief 07 vom 16.12.22 Schuljahr 2022-23 

Liebe Eltern, 

kurz vor Weihnachten noch ein paar Informationen. 

Ganztagesbetreuung: Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Di, 20.12.22) findet keine Ganztagesbe-

treuung statt. 

Rückenwind: Im neuen Kalenderjahr gehen die Rückenwindkurse weiter. In Französisch werden die Zeiten 

behandelt, in Englisch conditional clauses, in Mathematik lineare Gleichungssysteme. Ab Di, den 09.01.23, gibt 

es auch ein Rückenwindangebot in Latein. Nähere Informationen folgen über die Infoscreen im Schulmanager. 

Projekt Atempause: Unsere ukrainischen Gäste sind wieder in Lviv. Die Weihnachtspakete unserer Klassen 

für die Klassen dort sind mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Herzlichen Dank an alle, die dieses 

Projekt unterstützt haben. 

Entschuldigungen im Krankheitsfall: Wenn Ihr Kind krank und daher nicht am Schulunterricht teilnehmen 

kann, so sind Sie verpflichtet, dies der Schule zu melden. Das geht jetzt bei uns auch online über das Krank-

meldemodul im Schulmanager. Drei Tage nach dem ersten Fehltag wegen der Erkrankung muss eine schriftli-

che Entschuldigung, die von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben ist, vorliegen. Das geht über die 

entsprechenden Vordrucke im Schulplaner oder auch ausgedruckt aus dem Schulmanager. Eine Entschuldi-

gung per Email ist nicht ausreichend. Liegt nach der Dreitagesfrist keine Entschuldigung vor, so gilt das Fehlen 

als unentschuldigt. Das hat bei versäumten Klassenarbeiten die Folge, dass zwingend die Note ungenügend 

erteilt wird. Ein ärztliches Attest ist im Regelfall auch bei versäumten Klassenarbeiten nicht erforderlich. Eine 

Attestpflicht kann in bestimmten Einzelfällen angeordnet werden. (https://www.landesrecht-

bw.de/jportal/;jsessionid=DEFF16209C4225DB120FA60DA33BFFB0.jp90?quelle=jlink&query=SchulBesV+BW

&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-SchulBesVBWV5P1). 

Nachschreiben: Wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine Klassenarbeit entschuldigt versäumt, so liegt es im 

Ermessen der jeweiligen Fachlehrkraft ob und wann die Arbeit nachgeschrieben wird. Die Nachschreibetermi-

ne, die es bei uns gibt, sind keine Ersatztermine, die man sich aussuchen kann, sondern Zeitfenster, zu den die 

jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrer Nachholklassenarbeiten ansetzen können. Das kann in zeitlicher 

Nähe zur versäumten Klassenarbeit sein, das kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt sein, es kann auch 

eine Ersatzleistung sein. Die Selbstverständlichkeit, mit der manche Schülerinnen und Schüler mitteilen, dass 

sie dann zum Nachtermin kämen, ist also nicht situationsadäquat. 

Erreichbarkeit des Sekretariats: Da jetzt das Modul „Krankmeldung“ im Schulmanager freigeschaltet ist und 

darüber die Krankmeldungen möglich sind, ist das Sekretariat ab dem neuen Kalenderjahr telefonisch erst ab 

08:15 Uhr erreichbar. 

Jugendticket BW: Zu Ihrer Kenntnis leite ich eine weitere Information zum JugendticketBW weiter. 

Terminhinweise: Hier noch einige Präzisierungen und Berichtigungen der Termine aus dem letzten Elternbrief. 

  Der letzte Schultag in diesem Kalenderjahr ist Di, der 20.12.22. Erste bis dritte Stunde ist Unterricht 

nach Plan, für die 4. Stunde wird zum Gottesdienst in die Aula eingeladen. Erster Schultag im Kalender-

jahr 2023 ist Mo, der 09.01.23. 

 Informationsabend bezüglich der Kurswahl für die Eltern der Klassen 11 ist am Di, den 17.01.23 um 

19:30 Uhr (nicht wie im letzten Elternbrief geschrieben am 24.01.23). Dies wird ein Onlinetermin sein, 

Sie bekommen den Zugangslink zeitnah zu diesem Termin zugesandt. Die Schülerinnen und Schüler 

 werden von der Oberstufenberatung am 16.01.23 und am 23.01.23 informiert.

 

Termine 

20.12.22 letzter Schultag im Kalenderjahr 2022 

09.01.23 erster Schultag im Kalenderjahr 2023 

17.01.23 Informationsabend Klasse 11 zur Kurswahl (online) 

24.02.23 Elternsprechtag für die Klassen 7 bis K2 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Greis  


